
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1959/5/13 3Ob107/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1959

Norm

EO §239 Abs3

ZPO §419

Rechtssatz

Zulässigkeit eines Revisionsrekurses gegen einen bestätigenden Beschluß des Rekursgerichtes im Falle der

Berichtigung des Verteilungsbeschlusses, deren Notwendigkeit vom OGH schon im ersten Rechtsmittelzug gegen den

Verteilungsbeschluß ohne bestimmte Bindung der Unterinstanzen ausgesprochen worden ist.

Entscheidungstexte

3 Ob 107/59

Entscheidungstext OGH 13.05.1959 3 Ob 107/59
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